
Die Verwaltung wird einmal jährlich den Haupt- und Finanzausschuss oder den 

Rechnungsprüfungsausschuss über alle Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung im Verlaufe 
eines Kalenderjahres sowie deren Abschluss unterrichten. Bei entsprechender 

Notwendigkeit hat die Information unverzüglich zu verfolgen. 
 
 

 


